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Flurnamen als Sitzungszimmernamen

Roberto Fröhlich: «Mit den Namen kann 
man wunderbare Wortspiele machen»
Auf der Gemeindeverwaltung Bauma tragen alle Sitzungszimmer verschiedene Flurnamen, 
welche eine ironische oder ideelle Verbindung zu einem realen Ort haben.  
Der Gemeindeschreiber Roberto Fröhlich erklärt, wie es dazu kam.

Redaktion Baumerziitig

Ein Sitzungszimmer, das auch von der Finanzabteilung 
der Gemeindeverwaltung Bauma genutzt wird, trägt etwa 
den Namen «Münzach». «Auf der Münzachwiese steht 
heutzutage die reformierte Kirche», sagt Roberto Fröhlich. 
«Es ist ein feuchtes, mit Pfefferminze bewachsenes Gelän-
de und passt zur Finanzabteilung, welche mit Münzen han-
tiert. Wir wollten unsere Sitzungszimmer nicht einfach mit 
Nummern, Himmelsrichtungen oder Buchstaben bezeich-
nen, sondern suchten neue Bezeichnungen. Zunächst ha-
ben wir uns die Namen von Bächen überlegt, fanden aber 
Flurnamen weit sinn-, manchmal auch humorvoller. Bei 
meinem früheren Arbeitgeber im Kanton Aargau haben 
wir uns für Burgen-Namen entschieden.» Letztlich hat sich 
Roberto Fröhlich nicht nur mit dem Team, sondern auch 
mit Walter Ledermann, dem Chef der Chronik-Kommis
sion, abgesprochen.

Das Sitzungszimmer «Tilliwiesen» leitet sich vom Dill-
haus mit Dillkraut ab: «Mit Dill lassen sich spannende Ge-
richte zubereiten, was auch die Sitzungsinhalte beflügeln 
soll», so der leidenschaftliche Hobbykoch Fröhlich. Der 
Name «Bödeli» steht für eine kleine, ebene Fläche: «Dort 
fanden die Sitzungen des Zivilstandsamtes statt. Fürs Hei-

raten brauchts denn auch ein gemeinsames Fundament – 
eben ein Bödeli. Es finden aber auch Bestattungsgespräche 
statt, wo viele Menschen den Boden unter den Füssen verlo-
ren haben. Das sind manchmal auch schwierige Gespräche, 
bei denen man den Menschen etwas Boden unter die Füsse 
zu geben versucht.»

Das Trauzimmer «Hämel» bezieht sich auf ein Waldstück 
zwischen Hohenegg und Erlen, ist aber auch ein Synonym 
zu «Hömel» oder «Himmel» – ideal für eine «Hoch-Zeit». Das 
Sitzungszimmer «Windegg» oberhalb von Gublen symboli-
siert einen Ort, an dem man den Wind gut hört. «Dieses Zim-
mer wird vom Sozialamt genutzt, wo man auch den Wind 
des Lebens oder etwas Gegenwind spürt.» Im Sitzungszim-
mer «Badacher» tagt oftmals das Bauamt: «Der Name be-
zieht sich auf das ‹Bad des Vogtes› beim Bad Wolfensberg 
und bezeichnet die Obrigkeit des Bauamtes mit klipp und 
klaren Spielregeln. Das Ganze ist aber ironisch gemeint.»

Noch heute stellen Besuchende immer wieder Fragen 
zu den einzelnen Namen der Sitzungszimmer: «Sie sind 
auch ein guter Eisbrecher, und man kann aus den Zimmer-
namen auch wunderbare Wortspiele machen», so Roberto 
Fröhlich abschliessend.

Gemeindeschreiber Roberto Fröhlich vor dem Sitzungszimmer
Windegg, in dem man den «Wind des Lebens» spürt

Gemeindeverwaltung BaumaTrauzimmer Hämel

Im Zimmer Münzach tagt
die Finanzabteilung

Das Zivilstandsamt setzt aufs Bödeli
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	 Hörverminderung ist weit verbreitet

Dreht Ihr Partner gerne den Fernseher laut auf? Haben Sie 
Mühe,  Gesprächen bei Tisch zu folgen? Müssen Sie häufi-
ger nachfragen, weil Sie etwas nicht verstanden haben?

Sie sind nicht allein – der Hörverlust ist weit verbreitet: 
allein in der Schweiz sind mehr als 1 Million Menschen 
davon betroffen. Der Hörverlust kann sich nachhaltig 
und schwerwiegend auf die Gesundheit auswirken und 
gilt nachweislich als eine der möglichen Ursachen für 
Demenzkrankheiten und Depressionen. Je früher der 
Hörminderung entgegengewirkt wird, desto besser ist es 
für das persönliche Wohlbefinden und für das Zusammen-
leben. Die Tösstal-Apotheke hilft Ihnen, sich von einer 
Hörminderung zu befreien. Der Hörtest dauert rund 10 
Minuten und sofort wissen Sie, ob Sie an einem Hörverlust 

leiden oder einwandfrei hören. Wird ein Hörverlust festge-
stellt, wird Ihnen das optimale Hörgerät angepasst und die 
einfache Bedienung gezeigt. Tragen Sie nun die Hörgeräte 
eine Woche lang zur Probe und überzeugen Sie sich selbst. 
Ohne langwierige Beratungen oder Anpassungstermine 
verlassen Sie in weniger als einer Stunde das Geschäft und 
erleben das bessere Hören. Gespräche, Musik, Geräusche 
wie z. B. Vogelgezwitscher . . . Sie werden alles erneut klar 
und deutlich wahrnehmen, sowie am sozialen Leben wie-
der besser teilnehmen können.

Eine Hörberatung lohnt sich, denn wer besser hört, 
bleibt geistig fitter und psychisch gesünder!

� Wir beraten Sie gerne, Ihre Tösstal-Apotheke

Sprechstunde Gemeindepräsident

Gemeindepräsident Andreas Sudler und Vize­
präsidentin Heidi Weiss (für Baubelange) beant­
worten Fragen und nehmen Anregungen entge­
gen. Die nächste Sprechstunde findet statt am:

Montag, 2. März  2026, 17.30 – 18.30 Uhr, 
Gemeindehaus, Sitzungszimmer Espen,
1. OG, Dorfstrasse 41, Bauma

Eine Voranmeldung ist nicht nötig.

26. Februar 2026

Der Gemeinderat

WER WIRBT, DER WIRKT
Regelmässige Präsenz in der Baumerziitig lohnt sich. In einem be-
ratenden Gespräch zeigen wir Ihnen gerne Ihr Werbepotenzial auf 
und erarbeiten für Sie individuelle Inserate für beste Sichtbarkeit.

075 409 11 11 /  inserate@baumerziitig.ch

	� Leserbrief  
Mit Herz, Vertrauen und  
Respekt für unsere Kinder

Gerne möchte ich mich Ihnen als Kandidatin für die Schul-
pflege Bauma vorstellen.

Ich bin Lilian Bernal-Zwahlen, glücklich verheiratet und 
habe drei wunderbare Töchter. Ich lebe seit über 40 Jah-
ren in Bauma. In meiner Freizeit verbringe ich gerne Zeit 
mit meiner Familie, gehe sportlichen Aktivitäten nach und 
pflege Freundschaften. 

Nach meiner kaufmännischen Ausbildung bei der Zür-
cher Kantonalbank (Bauma) verliess ich die Schweiz für 
eineinhalb Jahre, um in Djibouti eine Missionarsfamilie 
beim Aufbau einer Bibliothek zu unterstützen. Nach wei-
teren zwei Jahren bei der ZKB startete ich die Ausbildung 
bei der Kantonspolizei Zürich. Während bald 20 Jahren bei 
der Kapo ZH durchlief ich mehrere Dienste, bis ich vor vier 
Jahren zur Kinder- und Jugendinstruktion (Schulpolizistin) 
wechselte. Die Zusammenarbeit mit den Schulen, das Netz-
werk, die Teamarbeit und die Nähe zum Bildungssystem 
begeistern mich.

Gute Bildung ist die Grundlage unserer Gesellschaft. 
Mir ist es ein Anliegen, mich zukunfts- und lösungsorien-
tiert für eine starke Schulgemeinde einzusetzen. Die Be-
reitschaft zur Zusammenarbeit in einem Team sowie der 
respektvolle und wertschätzende Umgang mit allen Betei-
ligten ist mir wichtig. Ich bin motiviert, diese verantwor-
tungsvolle und sinnstiftende Aufgabe mit all ihren Heraus-
forderungen in der Schulpflege anzunehmen. 

Liebe Baumerinnen und liebe Baumer, Ihre Stimme 
zählt. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!

�
Lilian Bernal
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Samstag, 28. Februar, 2026
18.00 Uhr	 Kirche Fischenthal, Heilige Messe

Sonntag, 01. März, 2026
  9.30 Uhr	 Kirche Bauma, Heilige Messe
11.00 Uhr	 Kirche Bäretswil, Heilige Messe

www.kath-bauma.ch

Römisch-Katholische Kir che
Bauma, Bäretswil und Fischenthal
Römisch-Katholische Kir che Bauma

Altlandenbergstrasse 11  8494 Bauma� 052 386 11 63

Aktuelle Infos zu den Veranstaltungen und Livestream
finden Sie auf www.regichile.ch

Do,	 26.02.	 09.30 Uhr	 Zwerglisingen
So,	 01.03.	 10.00 Uhr	 Gottesdienst  
			   («Echt frei!» vom Sklaven zum Sohn)
Di,	 03.03.	 12.00 Uhr	 Mittagstisch für alle
Mi,	 04.03.	 09.00 Uhr	 1919 Kafi (offen bis 17 Uhr)

zum Livestream

Donnerstag, 26. Februar 2026
19.00 Uhr	 Männerabend Feuerstelle Sternenberg

Sonntag, 1. März 2026
  9.00 Uhr	 Gebet im Kirchgemeindehaus Bauma

  9.30 Uhr	 Gottesdienst Kirche Bauma
	 Pfr. Willi Honegger
	 Frauenchor Juckern-Saland
	 Kinderhort, Sonntagsschule
	 Kirchenkaffee im Kirchgemeindehaus
	 Fahrdienst-Anfrage Sekretariat: 052 386 38 42

  9.45 Uhr	 Gottesdienst Kirche Sternenberg
	 Pfr. Urs Sommer

10.45 Uhr 	 Jugend-Gottesdienst in der Kirche Bauma

Mittwoch, 4. März 2026
  9.00 – 11.00	 MuKi-Treff im Kirchgemeindehaus Bauma

Amtswoche ab 2. März 2026
Pfr. Willi Honegger, 052 386 11 25

www.kirchebauma.ch

direkt zum Livestream

Herzlich willkommen in der GfC Bauma
Februar / März
Do	 26.	 19.50	 Singen / Nachfolge leben
So	  1.	 09.45	 Gottesdienst 
	 	 	 09.45	 Chinderträff 

Impressum: 
Auflage: 2 500 Exemplare 

Herausgeberin:  
Baumerziitig | c/o Media-Center Uster AG 
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

www.baumerziitig.ch | Telefon 075 409 11 11

Montag – Freitag 8.30 bis 12.00 / 13.30 bis 17.00 Uhr

Redaktionsschluss Inserate und Textbeiträge: Montag, 12 Uhr 
Redaktionsschluss Todesanzeigen: Dienstag, 11 Uhr

Produktion SWISS MADE | Hergestellt im Züri Oberland 
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Sängerchränzli 2026
Schulhaus Wies, Sternenberg 

Freitag 06. März 20.00 Uhr 
Samstag 07. März 20.00 Uhr 
Samstag 14. März 20.00 Uhr 
Sonntag 15. März 13.00 Uhr 
(Türöffnungen: 18.30 / 12.00 Uhr) 

 Platzreservation:  
   jeweils 10. / 17. / 24.Feb. / 03. März
     von 18.00 – 20.00 Uhr   
     Tel: 079 579 42 55 (WhatsApp möglich)       Inseratesponsor: 

Liedervorträge 
Leitung Karin Steinauer 

Theater 
«Gülle, Mist und 
Schönheitswahn» 
Regie Tina Bosshard 

Theatergruppe 
Sternenberg 

Männerchor
Juckern - Saland

Frauenabend Do. 5.03.26: 
«Malen nach Zahlen» 

www.werchstatt.ch

Thema: 
Beim gemeinsamen, 
gemütlichen Malen nach
Zahlen entspannen wir und 
plaudern gemeinsam. 

Wann: 
Do. 5.03.26, 
Türöffnung 19.00 Uhr, 
Programm 19.30 Uhr
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Traktanden
1. Teilrevision Gemeindeordnung; Genehmigung; Verabschiedung z. H. der Urne
2. Gebührenverordnung; Genehmigung
3. Allfällige Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes

Aktenauflage
Die Anträge mit den dazugehörigen Unterlagen liegen ab Montag, 2. März 2026 bis Montag, 16. März 2026, 
im Gemeindehaus (Dorfstrasse 41, Bauma; 2. OG (Präsidiales+Sicherheit)) während den Öffnungszeiten 
(Montag 08.30 – 11.30 und 14.00 – 18.30 Uhr, Dienstag bis Donnerstag 08.30 – 11.30 und 14.00 – 16.30 Uhr, 
Freitag 07.00 – 14.00 Uhr) zur Einsicht auf. Die Unterlagen sind ab dem 26. Februar 2026 auch auf der 
Website bauma.ch aufgeschaltet.

Informationen
Zur Gemeindeversammlung sind alle interessierten Personen eingeladen. Über die politischen Rechte ver-
fügt und damit stimmberechtigt ist, wer Schweizer Bürgerin oder Schweizer Bürger ist, das 18. Altersjahrs 
zurückgelegt hat, in der Gemeinde Bauma politischen Wohnsitz hat und von der Ausübung der politischen 
Rechte auf Bundesebene nicht ausgeschlossen ist.

Telefon 052 397 70 65
E-Mail  info@bauma.ch
Website  bauma.ch

Liebe Stimmbürgerin, lieber Stimmbürger

Wir laden Sie auf 20 Uhr zur Gemeindeversammlung ein und freuen uns, wenn Sie auch auf diese Weise unsere 
Gemeinde mitgestalten und von Ihrem Stimmrecht Gebrauch machen.

Auf diesen Seiten fassen wir zwei Geschäfte der Gemeindeversammlung zusammen. Die vollständigen Unterla-
gen liegen ab dem 2. März 2026 im Gemeindehaus zur Einsicht auf. Weitere Informationen finden Sie auch auf 
unserer Webseite.

Im Nachgang zur Behandlung der traktandierten Geschäfte wird der Gemeinderat über die Resultate der Mit-
wirkungsveranstaltung zur Zukunft von Tanne und Dorfmitti vom 24. Januar 2026 informieren.

Bauma, 26. Februar 2026

Gemeinderat Bauma

Andreas Sudler Roberto Fröhlich
Gemeindepräsident Gemeindeschreiber

Gemeindeversammlung vom 16. März 2026, 
20 Uhr, in der ref. Kirche, Sternenberg
Beleuchtender Bericht gemäss § 19 Gemeindegesetz

Bitte beachten Sie den Durchführungsort in der Kirche Sternenberg

Motorenlärm in Bauma
Seit 2021 hat die Gemeinde Bauma im Frühling Plakat­
aktionen gegen Motorenlärm durchgeführt, zuletzt mit 
der Kampagne «Leise ist Weise». Ziel war es, insbesonde­
re Motorradfahrende und Fahrzeuglenkende getunter 
Fahrzeuge für die Lärmproblematik zu sensibilisieren 
und zu einem rücksichtsvolleren Fahrverhalten zu be­
wegen. Die Gemeinde informiert über die künftige Aus­
richtung des Engagements für mehr Ruhe in der Region.

Plakataktionen «Leise ist Weise» werden beendet
Seit 2021 hat die Gemeinde Bauma, später auch mit den 
Gemeinden Turbenthal, Wila und Fischenthal, im Früh-
ling Plakataktionen gegen Motorenlärm durchgeführt, 
zuletzt mit der Kampagne «Leise ist Weise». Ziel war es, 
insbesondere Motorradfahrende und Fahrzeuglenkende 
getunter Fahrzeuge für die Lärmproblematik zu sensibili-
sieren und zu einem rücksichtsvolleren Fahrverhalten zu 
bewegen. Eine im Herbst 2025 bei rund 900 Haushaltun-
gen entlang der Durchgangsstrassen durchgeführte Um-
frage mit 257 Teilnehmenden zeigt ein klares Bild: Zwar 
wurden die Plakate von rund 90 Prozent der Befragten 
wahrgenommen, doch nur 7 Prozent stellten eine tatsäch-
liche Lärmreduktion fest. Etwa 72 Prozent nahmen keine 
Veränderung wahr, und rund 31 Prozent fanden, die Pla-
kate hätten teilweise sogar provoziert – insbesondere jun-
ge Motorradfahrer. Entsprechend sprachen sich knapp 
35 Prozent für eine Fortführung der Kampagne aus, wäh-
rend rund 60 Prozent sie als nicht sinnvoll oder nicht ziel-
führend beurteilten. Aufgrund dieser Resultate hat der 
Gemeinderat beschlossen, die Plakataktionen in der bishe-
rigen Form nicht weiterzuführen. Die Ergebnisse der Um-
frage und eine Zusammenfassung sind auf der Website 
der Gemeinde Bauma abrufbar (https://www.bauma.ch/
aktuellesinformationen).

Wahrgenommene Probleme und Erwartungen
der Bevölkerung
Die Umfrage bestätigt, dass Motorradlärm für über 60 
Prozent der Befragten die grösste Belastung darstellt – 
insbesondere an Wochenenden und in den Abendstun-
den. Weitere Störquellen sind getunte Autos, Traktoren, 
Lastwagen und Baustellen; als besonders störend gelten 
absichtlich verursachte Geräusche wie Aufheulen und 
Knallen der Motoren. Die Teilnehmenden unterscheiden 
deutlich zwischen unvermeidbarem Verkehrslärm und 
mutwilligem Krach und fordern konkrete Taten statt 
bloss appellativer Kampagnen. Häufig genannte Anliegen 
sind mehr Kontrollen und Sanktionen (z. B. konsequente 
Polizeieinsätze, Lärmblitzer, höhere Bussen und Fahr-
zeugstilllegungen), Temporeduktionen und Verkehrsbe-
ruhigungsmassnahmen im Dorfkern sowie gesetzliche 
und technische Verschärfungen etwa bei manipulierten 
Auspuffanlagen. Gleichzeitig werden ein respektvoller 
Dialog, Prävention, Begegnungsformate mit Polizei und 
Motorradclubs sowie kreativere, positiv formulierte Kom-
munikationsformen gewünscht.

Bemühungen um Temporeduktionen ausserorts
Parallel zu den Plakataktionen haben die Gemeinden Bau-
ma, Turbenthal, Wila und Fischenthal sich beim Kanton 
im Hinblick auf weitere Schritte zur Lärmminderung 
eingebracht. In einem gemeinsamen Gesuch an die Si-
cherheitsdirektion wurden für insgesamt 17 Strassenab-
schnitte ausserorts Geschwindigkeitsbeschränkungen 
auf 60 km/h ausserorts verlangt. Dieses Gesuch führte zu 
einem Austausch mit der Kantonspolizei Zürich und wei-
teren Beteiligten, an dem insgesamt zwölf Vertreterinnen 
und Vertreter aus Gemeinden und Kanton teilnahmen. 
Die Anträge wurden jedoch mit der Begründung abge-
lehnt, die gesetzlichen Grundlagen für zusätzliche Ge-
schwindigkeitsreduktionen seien derzeit nicht gegeben. 
Auch der Vergleich von Unfallzahlen mit anderen stark 
frequentierten Ausflugsstrecken wie etwa im Gebiet Al-
bis/Buchenegg vermochte daran nichts zu ändern. Aus 
Sicht der beteiligten Gemeinden zeigt dies, dass es auf 
kantonaler und bundesrechtlicher Ebene weitergehende 
rechtliche und politische Anpassungen braucht, damit 
bestehende Lärmschutzvorgaben wirksam durchgesetzt 
werden können.

Neuorientierung: Weniger Mahnung, mehr Begegnung
Die Auswertung der Umfrage macht deutlich, dass kre-
ative Kampagnen ohne flankierende Massnahmen nur 
begrenzt Wirkung entfalten. Dazu setzt der Gemeinde-
rat Bauma weiterhin auf die enge Zusammenarbeit mit 
der Kantonspolizei Zürich und den zuständigen kanto-
nalen Stellen. Ziel ist die konsequente Durchsetzung der 
bestehenden Regeln, aber auch das Prüfen von lokalen 
Begegnungsformaten wie Informationsständen oder the-
menspezifischen Veranstaltungen. Das Ziel bleibt unver-
ändert: mehr Ruhe und Lebensqualität für die Anwohnen-
den entlang der stark befahrenen Strecken im Tösstal.

Dank an den Lärmbeauftragten Daniel Bühler
Seit 2023 hat Daniel Bühler als Lärmbeauftragter der Ge-
meinde Bauma dazu beigetragen, das Thema Motoren-
lärm sichtbarer zu machen, Anregungen aus der Bevölke-
rung aufzunehmen und Projekte wie die Plakatkampagne 
«Leise ist Weise» in mehreren Gemeinden zu koordinie-
ren. Er wirkte als Anlaufstelle für Betroffene, brachte 
seine grosse Erfahrung bei Lärmthemen ein und baute 
Brücken zwischen Bevölkerung, Verwaltung, Politik und 
Interessengruppen. Weil die gewünschten, teilweise auch 
notwendigen gesetzlichen und strukturellen Änderungen 
auf höherer Ebene derzeit nur schwer erreichbar sind, hat 
sich Daniel Bühler entschieden, seine Funktion als Lärm-
beauftragter der Gemeinde Bauma per 31. März 2026 zu 
beenden. Der Gemeinderat dankt Daniel Bühler für sein 
engagiertes und stets konstruktives Wirken für mehr Le-
bensqualität und Rücksichtnahme in der Gemeinde.

Gemeinde Bauma

Medienmitteilung der Gemeinde Bauma
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Gemeindeversammlung vom 16. März 2026
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Traktandum 1
Teilrevision Gemeindeordnung; 
 Genehmigung; Verabschiedung  
z. H. der Urne 

Ausgangslage
Am 9. Dezember 2019 hat die Gemeindeversammlung die 
total revidierte Gemeindeordnung, welche die notwendigen 
Anpassungen an das neue Gemeindegesetz (GG) enthielt, 
ausführlich beraten und mit einigen wenigen Änderungen zu 
Händen der Urnenabstimmung verabschiedet.

Die obligatorische Urnenabstimmung konnte auf Anweisung 
des Regierungsrats aufgrund der verordneten Massnahmen 
zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie erst am 27. Sep-
tember 2020 durchgeführt werden. 

Der Regierungsrat hat die neue Gemeindeordnung mit Be-
schluss Nr. 1241 vom 16. Dezember 2020 genehmigt, wobei 
zwei von der Gemeindeversammlung eingefügte Bestim-
mungen zu Bemerkungen Anlass gegeben haben. Der Ge-
meinderat wurde durch Beschluss der Gemeindeversamm-
lung vom 9. Dezember 2019 ausdrücklich ermächtigt, 
allfällige Bestimmungen der GO, die vom Regierungsrat 
nicht genehmigt werden können, gemäss den regierungsrät-
lichen Vorgaben anzupassen. Von dieser Ermächtigung wur-
de der Stimmbürgerschaft auch im Beleuchtenden Bericht 
für die Urnenabstimmung vom 27. September 2020 Kennt-
nis gegeben, ohne dass dagegen Rechtsmittel geführt wor-
den wären. Der Gemeinderat hat daher mit Beschluss vom 
13. Januar 2021 aufgrund des regierungsrätlichen Genehmi-
gungsbeschlusses zwei Anpassungen der Gemeindeordnung 
(GO) beschlossen.

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 17. März 2021 wurde 
die Gemeindeordnung vom 9. Dezember 2019 auf den 1. Ap-
ril 2021 in Kraft gesetzt.

Revisionsbedarf
Seit der Totalrevision der Gemeindeordnung wurden das 
Volksschulgesetz (2020) sowie das Gesetz über die Politi-
schen Rechte (2022) und das Bürgerrechtsgesetz (2023) re-
vidiert. Grundsätzlich bietet das neue Recht den Gemeinden 
vor allem bei der Organisation der Behörden und der Ver-
waltung mehr Gestaltungsspielraum. Aus den Revisionen re-
sultiert aber auch Anpassungsbedarf, was den Gemeinderat 
zur Ausarbeitung der vorliegenden Teilrevision veranlasste.

Vernehmlassungsverfahren
Vom 15. Mai 2025 bis zum 10. Juli 2025 wurde der Entwurf 
der teilrevidierten Gemeindeordnung bei Parteien, Behörden 
und weiteren interessierten Kreisen vernehmlasst. Innert 
Frist sind vier Stellungnahmen eingegangen. In keiner der 
Vernehmlassungen wird die Teilrevision abgelehnt, Verein-
zelt wurden aber Änderungsanträge gestellt. Die vom Ge-
meinderat vorgeschlagen Anhebung der Finanzkompetenzen 
des Gemeinderates wurde in der Vernehmlassung mehrheit-
lich abgelehnt und daher fallen gelassen. Die vom Gemein-
derat vorgesehene Regelung, wonach neu nur eine Schul-
leiterin oder ein Schulleiter und eine Lehrperson (mit 
beratender Stimme) an den Sitzungen der Schulpflege teil-
nehmen sollen, wurde von der Schulpflege in der Vernehm-
lassung abgelehnt. Auf diese vorgeschlagene Vereinfachung 
wurde daher ebenfalls verzichtet.

Vorprüfung durch das Gemeindeamt
Der Gemeinderat hat die aufgrund der Vernehmlassungser-
gebnisse angepasste Teilrevisionsvorlage am 23. Septem-
ber 2025 dem Gemeindeamt zur Vorprüfung unterbreitet. 
Das Gemeindeamt hat den Entwurf der Änderungen der Ge-

meindeordnung zu prüfen, bevor darüber in der Gemeinde 
an der Urne abgestimmt wird. Dieses Vorgehen ist zweck-
mässig, muss die Gemeindeordnung nach der Abstimmung 
doch vom Regierungsrat genehmigt werden.

Mit Schreiben vom 28. Oktober 2025 unterbreitete das Ge-
meindeamt seinen Vorprüfungsbericht mit wenigen in erster 
Linie formellen Empfehlungen. Alle vorgesehenen Änderun-
gen der Gemeindeordnung sind genehmigungsfähig. Zwei 
Empfehlungen wurden vom Gemeinderat aufgenommen.

Die wichtigsten Änderungen
a) Das zürcherische Bürgerrechtsgesetz (KBüG) wurde per 

1. Juli 2023 revidiert. Mit dieser Revision wurden die 
Einbürgerungspraxis im Kanton Zürich vereinheitlicht 
und verschiedene Abläufe, wie etwa die Prüfung der 
Grundkenntnisse und das digitale Einbürgerungsverfah-
ren, neu geregelt. Die Gemeindeordnung bestimmt, 
welches Organ (z. B. Gemeinderat, Gemeindeversamm-
lung oder Gemeindeparlament) über die Erteilung des 
Gemeindebürgerrechts entscheidet. Falls die Gemeinde-
ordnung für Ausländerinnen und Ausländer wie im Falle 
der Gemeinde Bauma bisher zwei Organe (Gemeinderat 
und Gemeindeversammlung) vorsah, muss die Gemein-
de bis spätestens vier Jahre nach Inkrafttreten des KBüG 
(d. h. bis 30. Juni 2027) ein einziges Organ benennen 
(§ 22 KBüG). Die Revision der Gemeindeordnung ist 
daher zwingend. Es ist nicht sinnvoll, die Zuständigkeit 
zur Erteilung des Bürgerrechts an Ausländerinnen und 
Ausländer, die in der Schweiz geboren sind oder wäh-
rend insgesamt mindestens fünf Jahren die obligatori-
sche Schule oder die Sekundarstufe II in der Schweiz in 
einer Landessprache besucht haben, vom Gemeinderat 
an die Gemeindeversammlung zu verschieben. Dies 
würde zu deutlich mehr Gemeindeversammlungsge-
schäften im tiefen zweistelligen Bereich führen. Vorge-
schlagen wird daher, als Organ im Sinne von § 13 Abs. 1 
KBüG den Gemeinderat zu bezeichnen (Art. 27 Abs. 1 
Ziff. 5 Entwurf teilrevidierte Gemeindeordnung [EnGO]).

b) Gemäss (§ 23 Abs. 2 des Gesetzes über die Politischen 
Rechte (GPR) ist einzig für die Wahl in den Gemeinderat 
der politische Wohnsitz in der Gemeinde Voraussetzung. 
Für die Wahl in andere Organe der Gemeinde (§ 10 GPR), 
kann die GO den politischen Wohnsitz in der Gemeinde 
oder im Kanton vorschreiben. Fehlt eine Regelung, so ist 
in diese Organe (auch eigenständige Kommissionen wie 
die Schulpflege) auch wählbar, wer ausserhalb der Ge-
meinde oder des Kantons Wohnsitz hat (§ 23 Abs. 3 GPR 
bzw. Art. 40 Abs. 1 Satz 2 Kantonsverfassung [KV] als 
lex specialis zu Art. 22 KV). Nur in die nicht an der Urne 
gewählten, vom Gemeinderat bestellten unterstellten 
und beratenden Kommissionen sollen neu, mit Ausnah-
me der neu vorgesehenen Sozialkommission, fallweise 
auch Fachleute gewählt werden können, die keinen 
Wohnsitz in der Gemeinde haben (Art. 4 Abs. 3 EnGO).

c) Bereits bei der Totalrevision der Gemeindeordnung im 
Jahr 2019 beantragte der Gemeinderat die Abschaffung 
der Sozialbehörde. Die Gemeindeversammlung hat 
seinerzeit in der Vorberatung die Bestimmungen über 
die Sozialbehörde wieder in die Gemeindeordnung einge-
fügt. Das Sozialhilfegesetz (§ 6) geht vom Grundsatz 
aus, dass der Gemeinderat die Aufgaben der (früheren) 
Fürsorgebehörde wahrnimmt. Nimmt der Gemeinderat 
die Aufgabe wahr, kann dieser in einem Behördenerlass 
bestimmte Aufgaben und Befugnisse an Angestellte oder, 
falls in der GO vorgesehen, eine unterstellte Kommission 
delegieren. Die Sozialbehörde soll abgeschafft und durch 
eine dem Gemeinderat unterstellte Sozialkommission 
ersetzt werden (Art. 41 Abs. 1 lit. c EnGO). Übergangs-
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rechtlich soll bis zum Ende des Kalenderjahres des In-
krafttretens der Änderung der Gemeindeordnung die 
Sozialbehörde als eigenständige Kommission gemäss 
dem aufgehobenen Art. 40 der Gemeindeordnung vom 
9. Dezember 2019 weiterbestehen (Art. 50 EnGO).

d) Die geltende Gemeindeordnung kennt noch die vorbera-
tende Gemeindeversammlung vor kommunalen Urnen-
abstimmungen (ausgenommen sind Einzelinitiativen 
sowie Verträge und Rechtsgrundlagen über den Zusam-
menschluss oder die Zusammenarbeit mit anderen 
Gemeinden und Gebietsänderungen). Vorberatende 
Gemeindeversammlungen führen zu einem längeren 
politischen Prozess, da zwischen der Vorberatung und 
der abschliessenden Urnenabstimmung zusätzliche 
Schritte und Fristen eingehalten werden müssen. Ob-
wohl die Stimmberechtigten in der vorberatenden Ge-
meindeversammlung Änderungsanträge stellen können, 
ist ihr Einfluss auf das Geschäft begrenzt, da die definiti-
ve Beschlussfassung erst an der Urne erfolgt und die 
Versammlung lediglich eine Abstimmungsempfehlung 
abgibt. Stattdessen soll der Gemeinderat bei Vorlagen, 
die der Urnenabstimmung unterliegen (nicht aber bei 
Einzelinitiativen und Vorlagen von Zweckverbänden, 
über welche an der Urne entschieden wird), Informa-
tionsanlässe oder Orientierungsversammlungen durch-
führen (Art. 27 Ziff. 10 EnGO). Diese können flexibler 
gestaltet werden und sind nicht an die starren Fristen 
und Abläufe einer Gemeindeversammlung gebunden. 
Diese Informationsanlässe oder Orientierungsversamm-
lungen haben in der Regel vor der Ausarbeitung des 
beleuchtenden Berichts an die Stimmbürgerschaft statt-
zufinden. Diese Regelung soll es ermöglichen, Diskus-
sionsergebnisse aus den Informationsveranstaltungen 
noch in den beleuchtenden Bericht zur Urnenabstim-
mung aufzunehmen.

Vorberatung durch die Gemeindeversammlung
Gemäss Art. 89 Abs. 3 der Kantonsverfassung (KV) i. V. m. 
Art. 9 Ziff. 1 der Gemeindeordnung liegt der Erlass und die 
Änderung der Gemeindeordnung in der Kompetenz der Ur-
nenabstimmung. Vorgängig findet gemäss Art. 16 Ziff. 9 der 
Gemeindeordnung eine vorberatende Gemeindeversamm-
lung statt. Es besteht an der vorberatenden Gemeindever-
sammlung die Möglichkeit, Änderungsanträge zu stellen, 
über die abgestimmt wird, bis das Geschäft zu Händen der 
Urnenabstimmung bereinigt ist. Den Stimmberechtigten 
wird an der Urne die von der Versammlung beschlossene 
Vorlage unterbreitet. Der Beschluss der vorberatenden Ge-
meindeversammlung hat den Charakter einer Abstimmungs-
empfehlung. Ändert die vorberatende Gemeindeversamm-
lung die Vorlage des Gemeinderates ab, darf der 
Gemeinderat den Stimmberechtigten als Variante auch die 
ursprüngliche Vorlage unterbreiten (§ 16 Gemeindegesetz).

Empfehlung des Gemeinderates
Die vorliegende Teilrevision berücksichtigt aktuelle Entwick-
lungen und die Änderungen des übergeordneten Rechts, 
hält aber im Übrigen an den bewährten Regelungen und 
Kompetenzen der Gemeindeordnung vom 9. Dezember 2019 
fest. Der Gemeinderat empfiehlt der vorberatenden Ge-
meindeversammlung, der Teilrevision der Gemeindeord-
nung zu Händen der Urnenabstimmung zuzustimmen.

Eine den Empfehlungen des Gemeindeamtes entspre-
chende Darstellung der Teilrevision der Gemeindeordnung 
mit den geänderten, aufgehobenen und eingefügten Be-
stimmungen ist ab Seite 5 abgedruckt. Für eine ergänzen-
de Darstellung mit hervorgehobenen Änderungen wird auf 
die Aktenauflage verwiesen.

Antrag des Gemeinderates
1. Die teilrevidierte Gemeindeordnung der politischen 

Gemeinde Bauma wird zuhanden der Urnenabstimmung 
vom 14. Juni 2026 verabschiedet.

2. Der Gemeinderat wird ermächtigt, allfällige Bestimmun-
gen der vorliegenden Verordnung, die vom Regierungs-
rat nicht genehmigt werden, gemäss den regierungsrät-
lichen Vorgaben anzupassen.

Traktandum 2
Gebührenverordnung; Genehmigung 
Ausgangslage
Mit Inkrafttreten des Gemeindegesetzes vom 20. April 2015 
(GG) per 1. Januar 2018 ist die kantonale Verordnung über 
die Gebühren der Gemeindebehörden vom 8. Dezem-
ber 1966 (VOGG) aufgehoben worden. Mit der Aufhebung 
der VOGG ist die Rechtsgrundlage für zahlreiche Gebühren 
entfallen.

Der Gemeinderat hat deshalb mit Beschluss vom 29. No-
vember 2017 übergangsrechtlich die Verordnung über die 
Gebühren der Gemeindebehörden der Gemeinde Bauma 
(VOGG-Bauma) verabschiedet und auf den 1. Januar 2018 in 
Kraft gesetzt. Mit Verweis auf § 4 Abs. 2 GG – der dannzu-
mal noch nicht in Kraft stand – hat der Gemeinderat in Aus-
sicht gestellt, eine überarbeitete Gebührenverordnung der 
Gemeindeversammlung vorzulegen. Dieses Versprechen 
wird mit dem vorliegenden Geschäft eingelöst.

Der vorliegende Entwurf der Verordnung über die Gebühren 
der Gemeinde Bauma (GebVO) stützt sich weitestgehend auf 
die Mustergebührenverordnung, die der Verein Zürcher Ge-
meinde- und Verwaltungsfachleute erarbeitet und seinen 
Mitgliedern im Mai 2017 zur Verfügung gestellt hat. Diese 
Grundlage wurde auch in zahlreichen anderen Gemeinden – 
darunter auch die Gemeinden Pfäffikon, Wetzikon und Uster 

– als Grundlage für deren Gebührenverordnungen genutzt 
und hat sich über die Jahre bewährt.

Grundlagen und Ausgestaltung der neuen 
 Gebührenverordnung

Begriff, Zweck und rechtliche Grundlagen der Gebühren
Gebühren sind öffentliche Abgaben. Sie müssen von den Pri-
vaten für bestimmte Leistungen der Verwaltung bezahlt wer-
den und dürfen höchstens kostendeckend sein.

Das Legalitätsprinzip verlangt, dass die Grundlagen der Ge-
bührenerhebung von den Stimmberechtigten festgelegt wer-
den. Das bedeutet, die gesetzliche Grundlage muss zumin-
dest den Kreis der Abgabepflichtigen, den Gegenstand der 
Abgabe und die Bemessungsgrundlage für die Abgabe fest-
halten. Dies verlangt auch Art. 14 Abs. 5 der Gemeindeord-
nung der politischen Gemeinde Bauma vom 9. Dezem-
ber 2019.

Zuständigkeiten von Gemeinderat und Verwaltung
Nach den Bemessungsgrundlagen berechnet der Gemeinde-
rat (Exekutive) sodann die Höhen der Gebühren im Einzel-
nen und hält sie auf Reglementsstufe in einem Gebührentarif 
fest. Ausserdem darf die Exekutive darin sogenannte Kanz-
lei- oder Verwaltungsgebühren direkt festlegen. Das sind 
Gebühren, die niedrig sind und für Routinehandlungen ver-
langt werden. Die rechtsanwendenden Stellen (z. B. die Bau-
bewilligungsbehörde) setzt die individuelle Gebühr letztlich 
für den Einzelfall fest.

Die neue Gebührenverordnung ist ab Seite 9 abgedruckt.
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Traktandum 1
Teilrevision Gemeindeordnung; 
 Genehmigung; Verabschiedung  
z. H. der Urne 

Ausgangslage
Am 9. Dezember 2019 hat die Gemeindeversammlung die 
total revidierte Gemeindeordnung, welche die notwendigen 
Anpassungen an das neue Gemeindegesetz (GG) enthielt, 
ausführlich beraten und mit einigen wenigen Änderungen zu 
Händen der Urnenabstimmung verabschiedet.

Die obligatorische Urnenabstimmung konnte auf Anweisung 
des Regierungsrats aufgrund der verordneten Massnahmen 
zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie erst am 27. Sep-
tember 2020 durchgeführt werden. 

Der Regierungsrat hat die neue Gemeindeordnung mit Be-
schluss Nr. 1241 vom 16. Dezember 2020 genehmigt, wobei 
zwei von der Gemeindeversammlung eingefügte Bestim-
mungen zu Bemerkungen Anlass gegeben haben. Der Ge-
meinderat wurde durch Beschluss der Gemeindeversamm-
lung vom 9. Dezember 2019 ausdrücklich ermächtigt, 
allfällige Bestimmungen der GO, die vom Regierungsrat 
nicht genehmigt werden können, gemäss den regierungsrät-
lichen Vorgaben anzupassen. Von dieser Ermächtigung wur-
de der Stimmbürgerschaft auch im Beleuchtenden Bericht 
für die Urnenabstimmung vom 27. September 2020 Kennt-
nis gegeben, ohne dass dagegen Rechtsmittel geführt wor-
den wären. Der Gemeinderat hat daher mit Beschluss vom 
13. Januar 2021 aufgrund des regierungsrätlichen Genehmi-
gungsbeschlusses zwei Anpassungen der Gemeindeordnung 
(GO) beschlossen.

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 17. März 2021 wurde 
die Gemeindeordnung vom 9. Dezember 2019 auf den 1. Ap-
ril 2021 in Kraft gesetzt.

Revisionsbedarf
Seit der Totalrevision der Gemeindeordnung wurden das 
Volksschulgesetz (2020) sowie das Gesetz über die Politi-
schen Rechte (2022) und das Bürgerrechtsgesetz (2023) re-
vidiert. Grundsätzlich bietet das neue Recht den Gemeinden 
vor allem bei der Organisation der Behörden und der Ver-
waltung mehr Gestaltungsspielraum. Aus den Revisionen re-
sultiert aber auch Anpassungsbedarf, was den Gemeinderat 
zur Ausarbeitung der vorliegenden Teilrevision veranlasste.

Vernehmlassungsverfahren
Vom 15. Mai 2025 bis zum 10. Juli 2025 wurde der Entwurf 
der teilrevidierten Gemeindeordnung bei Parteien, Behörden 
und weiteren interessierten Kreisen vernehmlasst. Innert 
Frist sind vier Stellungnahmen eingegangen. In keiner der 
Vernehmlassungen wird die Teilrevision abgelehnt, Verein-
zelt wurden aber Änderungsanträge gestellt. Die vom Ge-
meinderat vorgeschlagen Anhebung der Finanzkompetenzen 
des Gemeinderates wurde in der Vernehmlassung mehrheit-
lich abgelehnt und daher fallen gelassen. Die vom Gemein-
derat vorgesehene Regelung, wonach neu nur eine Schul-
leiterin oder ein Schulleiter und eine Lehrperson (mit 
beratender Stimme) an den Sitzungen der Schulpflege teil-
nehmen sollen, wurde von der Schulpflege in der Vernehm-
lassung abgelehnt. Auf diese vorgeschlagene Vereinfachung 
wurde daher ebenfalls verzichtet.

Vorprüfung durch das Gemeindeamt
Der Gemeinderat hat die aufgrund der Vernehmlassungser-
gebnisse angepasste Teilrevisionsvorlage am 23. Septem-
ber 2025 dem Gemeindeamt zur Vorprüfung unterbreitet. 
Das Gemeindeamt hat den Entwurf der Änderungen der Ge-

meindeordnung zu prüfen, bevor darüber in der Gemeinde 
an der Urne abgestimmt wird. Dieses Vorgehen ist zweck-
mässig, muss die Gemeindeordnung nach der Abstimmung 
doch vom Regierungsrat genehmigt werden.

Mit Schreiben vom 28. Oktober 2025 unterbreitete das Ge-
meindeamt seinen Vorprüfungsbericht mit wenigen in erster 
Linie formellen Empfehlungen. Alle vorgesehenen Änderun-
gen der Gemeindeordnung sind genehmigungsfähig. Zwei 
Empfehlungen wurden vom Gemeinderat aufgenommen.

Die wichtigsten Änderungen
a) Das zürcherische Bürgerrechtsgesetz (KBüG) wurde per 

1. Juli 2023 revidiert. Mit dieser Revision wurden die 
Einbürgerungspraxis im Kanton Zürich vereinheitlicht 
und verschiedene Abläufe, wie etwa die Prüfung der 
Grundkenntnisse und das digitale Einbürgerungsverfah-
ren, neu geregelt. Die Gemeindeordnung bestimmt, 
welches Organ (z. B. Gemeinderat, Gemeindeversamm-
lung oder Gemeindeparlament) über die Erteilung des 
Gemeindebürgerrechts entscheidet. Falls die Gemeinde-
ordnung für Ausländerinnen und Ausländer wie im Falle 
der Gemeinde Bauma bisher zwei Organe (Gemeinderat 
und Gemeindeversammlung) vorsah, muss die Gemein-
de bis spätestens vier Jahre nach Inkrafttreten des KBüG 
(d. h. bis 30. Juni 2027) ein einziges Organ benennen 
(§ 22 KBüG). Die Revision der Gemeindeordnung ist 
daher zwingend. Es ist nicht sinnvoll, die Zuständigkeit 
zur Erteilung des Bürgerrechts an Ausländerinnen und 
Ausländer, die in der Schweiz geboren sind oder wäh-
rend insgesamt mindestens fünf Jahren die obligatori-
sche Schule oder die Sekundarstufe II in der Schweiz in 
einer Landessprache besucht haben, vom Gemeinderat 
an die Gemeindeversammlung zu verschieben. Dies 
würde zu deutlich mehr Gemeindeversammlungsge-
schäften im tiefen zweistelligen Bereich führen. Vorge-
schlagen wird daher, als Organ im Sinne von § 13 Abs. 1 
KBüG den Gemeinderat zu bezeichnen (Art. 27 Abs. 1 
Ziff. 5 Entwurf teilrevidierte Gemeindeordnung [EnGO]).

b) Gemäss (§ 23 Abs. 2 des Gesetzes über die Politischen 
Rechte (GPR) ist einzig für die Wahl in den Gemeinderat 
der politische Wohnsitz in der Gemeinde Voraussetzung. 
Für die Wahl in andere Organe der Gemeinde (§ 10 GPR), 
kann die GO den politischen Wohnsitz in der Gemeinde 
oder im Kanton vorschreiben. Fehlt eine Regelung, so ist 
in diese Organe (auch eigenständige Kommissionen wie 
die Schulpflege) auch wählbar, wer ausserhalb der Ge-
meinde oder des Kantons Wohnsitz hat (§ 23 Abs. 3 GPR 
bzw. Art. 40 Abs. 1 Satz 2 Kantonsverfassung [KV] als 
lex specialis zu Art. 22 KV). Nur in die nicht an der Urne 
gewählten, vom Gemeinderat bestellten unterstellten 
und beratenden Kommissionen sollen neu, mit Ausnah-
me der neu vorgesehenen Sozialkommission, fallweise 
auch Fachleute gewählt werden können, die keinen 
Wohnsitz in der Gemeinde haben (Art. 4 Abs. 3 EnGO).

c) Bereits bei der Totalrevision der Gemeindeordnung im 
Jahr 2019 beantragte der Gemeinderat die Abschaffung 
der Sozialbehörde. Die Gemeindeversammlung hat 
seinerzeit in der Vorberatung die Bestimmungen über 
die Sozialbehörde wieder in die Gemeindeordnung einge-
fügt. Das Sozialhilfegesetz (§ 6) geht vom Grundsatz 
aus, dass der Gemeinderat die Aufgaben der (früheren) 
Fürsorgebehörde wahrnimmt. Nimmt der Gemeinderat 
die Aufgabe wahr, kann dieser in einem Behördenerlass 
bestimmte Aufgaben und Befugnisse an Angestellte oder, 
falls in der GO vorgesehen, eine unterstellte Kommission 
delegieren. Die Sozialbehörde soll abgeschafft und durch 
eine dem Gemeinderat unterstellte Sozialkommission 
ersetzt werden (Art. 41 Abs. 1 lit. c EnGO). Übergangs-
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rechtlich soll bis zum Ende des Kalenderjahres des In-
krafttretens der Änderung der Gemeindeordnung die 
Sozialbehörde als eigenständige Kommission gemäss 
dem aufgehobenen Art. 40 der Gemeindeordnung vom 
9. Dezember 2019 weiterbestehen (Art. 50 EnGO).

d) Die geltende Gemeindeordnung kennt noch die vorbera-
tende Gemeindeversammlung vor kommunalen Urnen-
abstimmungen (ausgenommen sind Einzelinitiativen 
sowie Verträge und Rechtsgrundlagen über den Zusam-
menschluss oder die Zusammenarbeit mit anderen 
Gemeinden und Gebietsänderungen). Vorberatende 
Gemeindeversammlungen führen zu einem längeren 
politischen Prozess, da zwischen der Vorberatung und 
der abschliessenden Urnenabstimmung zusätzliche 
Schritte und Fristen eingehalten werden müssen. Ob-
wohl die Stimmberechtigten in der vorberatenden Ge-
meindeversammlung Änderungsanträge stellen können, 
ist ihr Einfluss auf das Geschäft begrenzt, da die definiti-
ve Beschlussfassung erst an der Urne erfolgt und die 
Versammlung lediglich eine Abstimmungsempfehlung 
abgibt. Stattdessen soll der Gemeinderat bei Vorlagen, 
die der Urnenabstimmung unterliegen (nicht aber bei 
Einzelinitiativen und Vorlagen von Zweckverbänden, 
über welche an der Urne entschieden wird), Informa-
tionsanlässe oder Orientierungsversammlungen durch-
führen (Art. 27 Ziff. 10 EnGO). Diese können flexibler 
gestaltet werden und sind nicht an die starren Fristen 
und Abläufe einer Gemeindeversammlung gebunden. 
Diese Informationsanlässe oder Orientierungsversamm-
lungen haben in der Regel vor der Ausarbeitung des 
beleuchtenden Berichts an die Stimmbürgerschaft statt-
zufinden. Diese Regelung soll es ermöglichen, Diskus-
sionsergebnisse aus den Informationsveranstaltungen 
noch in den beleuchtenden Bericht zur Urnenabstim-
mung aufzunehmen.

Vorberatung durch die Gemeindeversammlung
Gemäss Art. 89 Abs. 3 der Kantonsverfassung (KV) i. V. m. 
Art. 9 Ziff. 1 der Gemeindeordnung liegt der Erlass und die 
Änderung der Gemeindeordnung in der Kompetenz der Ur-
nenabstimmung. Vorgängig findet gemäss Art. 16 Ziff. 9 der 
Gemeindeordnung eine vorberatende Gemeindeversamm-
lung statt. Es besteht an der vorberatenden Gemeindever-
sammlung die Möglichkeit, Änderungsanträge zu stellen, 
über die abgestimmt wird, bis das Geschäft zu Händen der 
Urnenabstimmung bereinigt ist. Den Stimmberechtigten 
wird an der Urne die von der Versammlung beschlossene 
Vorlage unterbreitet. Der Beschluss der vorberatenden Ge-
meindeversammlung hat den Charakter einer Abstimmungs-
empfehlung. Ändert die vorberatende Gemeindeversamm-
lung die Vorlage des Gemeinderates ab, darf der 
Gemeinderat den Stimmberechtigten als Variante auch die 
ursprüngliche Vorlage unterbreiten (§ 16 Gemeindegesetz).

Empfehlung des Gemeinderates
Die vorliegende Teilrevision berücksichtigt aktuelle Entwick-
lungen und die Änderungen des übergeordneten Rechts, 
hält aber im Übrigen an den bewährten Regelungen und 
Kompetenzen der Gemeindeordnung vom 9. Dezember 2019 
fest. Der Gemeinderat empfiehlt der vorberatenden Ge-
meindeversammlung, der Teilrevision der Gemeindeord-
nung zu Händen der Urnenabstimmung zuzustimmen.

Eine den Empfehlungen des Gemeindeamtes entspre-
chende Darstellung der Teilrevision der Gemeindeordnung 
mit den geänderten, aufgehobenen und eingefügten Be-
stimmungen ist ab Seite 5 abgedruckt. Für eine ergänzen-
de Darstellung mit hervorgehobenen Änderungen wird auf 
die Aktenauflage verwiesen.

Antrag des Gemeinderates
1. Die teilrevidierte Gemeindeordnung der politischen 

Gemeinde Bauma wird zuhanden der Urnenabstimmung 
vom 14. Juni 2026 verabschiedet.

2. Der Gemeinderat wird ermächtigt, allfällige Bestimmun-
gen der vorliegenden Verordnung, die vom Regierungs-
rat nicht genehmigt werden, gemäss den regierungsrät-
lichen Vorgaben anzupassen.

Traktandum 2
Gebührenverordnung; Genehmigung 
Ausgangslage
Mit Inkrafttreten des Gemeindegesetzes vom 20. April 2015 
(GG) per 1. Januar 2018 ist die kantonale Verordnung über 
die Gebühren der Gemeindebehörden vom 8. Dezem-
ber 1966 (VOGG) aufgehoben worden. Mit der Aufhebung 
der VOGG ist die Rechtsgrundlage für zahlreiche Gebühren 
entfallen.

Der Gemeinderat hat deshalb mit Beschluss vom 29. No-
vember 2017 übergangsrechtlich die Verordnung über die 
Gebühren der Gemeindebehörden der Gemeinde Bauma 
(VOGG-Bauma) verabschiedet und auf den 1. Januar 2018 in 
Kraft gesetzt. Mit Verweis auf § 4 Abs. 2 GG – der dannzu-
mal noch nicht in Kraft stand – hat der Gemeinderat in Aus-
sicht gestellt, eine überarbeitete Gebührenverordnung der 
Gemeindeversammlung vorzulegen. Dieses Versprechen 
wird mit dem vorliegenden Geschäft eingelöst.

Der vorliegende Entwurf der Verordnung über die Gebühren 
der Gemeinde Bauma (GebVO) stützt sich weitestgehend auf 
die Mustergebührenverordnung, die der Verein Zürcher Ge-
meinde- und Verwaltungsfachleute erarbeitet und seinen 
Mitgliedern im Mai 2017 zur Verfügung gestellt hat. Diese 
Grundlage wurde auch in zahlreichen anderen Gemeinden – 
darunter auch die Gemeinden Pfäffikon, Wetzikon und Uster 

– als Grundlage für deren Gebührenverordnungen genutzt 
und hat sich über die Jahre bewährt.

Grundlagen und Ausgestaltung der neuen 
 Gebührenverordnung

Begriff, Zweck und rechtliche Grundlagen der Gebühren
Gebühren sind öffentliche Abgaben. Sie müssen von den Pri-
vaten für bestimmte Leistungen der Verwaltung bezahlt wer-
den und dürfen höchstens kostendeckend sein.

Das Legalitätsprinzip verlangt, dass die Grundlagen der Ge-
bührenerhebung von den Stimmberechtigten festgelegt wer-
den. Das bedeutet, die gesetzliche Grundlage muss zumin-
dest den Kreis der Abgabepflichtigen, den Gegenstand der 
Abgabe und die Bemessungsgrundlage für die Abgabe fest-
halten. Dies verlangt auch Art. 14 Abs. 5 der Gemeindeord-
nung der politischen Gemeinde Bauma vom 9. Dezem-
ber 2019.

Zuständigkeiten von Gemeinderat und Verwaltung
Nach den Bemessungsgrundlagen berechnet der Gemeinde-
rat (Exekutive) sodann die Höhen der Gebühren im Einzel-
nen und hält sie auf Reglementsstufe in einem Gebührentarif 
fest. Ausserdem darf die Exekutive darin sogenannte Kanz-
lei- oder Verwaltungsgebühren direkt festlegen. Das sind 
Gebühren, die niedrig sind und für Routinehandlungen ver-
langt werden. Die rechtsanwendenden Stellen (z. B. die Bau-
bewilligungsbehörde) setzt die individuelle Gebühr letztlich 
für den Einzelfall fest.

Die neue Gebührenverordnung ist ab Seite 9 abgedruckt.
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ren aber spätestens seit der flächendeckenden Einführung 
von QR-Einzahlungsscheinen ohne Weiteres vermeidbar, 
während gleichzeitig die für diese Nachforschungen von Drit-
ten in Rechnung gestellten Beträge in den vergangenen Jah-
ren stark gestiegen sind; im zweiten Fall will sich der Ge-
meinderat die Handlungsfreiheit für die Einführung von 
Parkiergebühren erhalten, auch wenn dies zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht geplant ist. Im Unterschied zur VOGG-Bau-
ma sieht der vorliegende Entwurf weiter vor, dass in den 
Gebührenansätzen die Mehrwertsteuer nicht inbegriffen ist 
(Art. 12 Entwurf GebVO), weshalb sich allfällige zukünftige 
Änderungen der Mehrwertsteuer auf die Höhe der Gebühren 
auswirken werden. Ansonsten bleiben die Bemessungs-
grundlagen und Gebührenhöhen grundsätzlich unverändert.

Gebührenhöhe, Vergleich mit anderen Gemeinden 
und zukünftige Überprüfung
Ein Quervergleich mit anderen Gemeinden – namentlich den 
Gemeinden Pfäffikon, Uster und Wetzikon – sowie die sum-
marische Überprüfung der Gebühreneinnahmen hat ergeben, 
dass in keinem Verwaltungszweig zu hohe Gebühren erho-
ben werden, also die durchschnittlichen Kosten für die ge-
samte Tätigkeit eines Verwaltungszweiges mit Gebührenein-
nahmen überschritten werden. Der Gemeinderat wird in den 
nächsten Jahren aber die Gebühren in einzelnen Verwal-
tungszweigen periodisch überprüfen und gegebenenfalls den 
tatsächlichen Kosten der jeweiligen Verwaltungszweige an-
passen.

Die Gesamtschau aller in der Gemeinde Bauma vereinnahm-
ten Gebühren hat aber gezeigt, dass insbesondere bei den 
Benutzungsgebühren für gemeindeeigene Einrichtungen 
(z. B. Tannensaal, Sportanlagen, Mehrzwecksaal etc.) eine 
stärkere Schematisierung und Pauschalierung der Gebüh-
renberechnung angezeigt ist, was zu mehr Rechtsgleichheit 
und mittelfristig grösserer Effizienz bei der Rechnungsstel-
lung führen sollte. Bei der Ausarbeitung des Gebührentarifs 
und der operativen Umsetzung wird der Gemeinderat darauf 
achten, dass diese Schematisierung und Pauschalierung 
nicht zu einer signifikanten Veränderung der insgesamt ver-
einnahmten Gebühren führen wird.

Auswirkungen für Bevölkerung und ortsansässige Vereine
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass mit dem 
Erlass der GebVO der Gebührenrahmen für Leistungen der 
Verwaltung und damit die Gebührenhöhe für die Leistungs-
empfängerinnen und Leistungsempfänger grundsätzlich un-
verändert bleibt. Der Gemeinderat hat aber gegenüber der 
heutigen Regelung an verschiedenen Stellen insbesondere 
die Möglichkeit von Ermässigungen für ortsansässige Verei-
ne oder Einwohner und Einwohnerinnen von Bauma vorge-
sehen.

Abschied der Rechnungsprüfungskommission
Die Rechnungsprüfungskommission hat den Entwurf der Ge-
bührenverordnung und die Anträge des Gemeinderates ge-
prüft und empfiehlt der Gemeindeversammlung Zustimmung 
zu den Anträgen des Gemeinderates.

Antrag des Gemeinderates
1. Die Verordnung über die Gebühren der Gemeinde Bauma 

(GebVO) wird genehmigt. Die Inkraftsetzung erfolgt 
durch den Gemeinderat.

2. Der Gemeinderat wird ermächtigt, Änderungen an der 
vorliegenden Verordnung vorzunehmen, die sich als 
Folge von Rekursentscheiden als notwendig erweisen.

Bestehende Spezialregelungen und Bedarf 
für eine einheitliche GebVO
Für die Gebühren der Wasserversorgung (Verordnung über 
die Wasserversorgung (WAVE) der Gemeinde Bauma vom 
25. März 2024) und im Entsorgungswesen (Abfallverordnung 
der Politischen Gemeinde Bauma vom 15. März 2021 und 
Siedlungsentwässerungsverordnung (SEVO) der Gemeinde 
Bauma vom 8. September 2025) haben die Stimmberechtig-
ten schon genügende gesetzliche Grundlagen geschaffen. 
Diese bleiben unverändert in Kraft. Teilweise bestehen auch 
gesetzliche Grundlagen im übergeordneten Recht, auf die 
weiterhin abgestützt werden kann.

Die übrigen Gebühren werden bis heute grundsätzlich basie-
rend auf der oben erwähnten VOGG-Bauma bzw. im Fried-
hof- und Bestattungswesen gestützt auf das Reglement über 
die Gebühren im Friedhof- und Bestattungswesen der Ge-
meinde Bauma vom 25. September 2024 und im Marktwe-
sen gestützt auf das Marktreglement vom 27. Januar 2016  
erhoben; vereinzelt hat der Gemeinderat die Gebührenerhe-
bung in Beschlüssen konkretisiert (z. B. Beschluss Nr. 2020-
44 vom 18. März 2020 mit teilweiser Befreiung von Bezü-
gern und Bezügerinnen von Ergänzungsleistungen und der 
Sozialhilfe, Beschluss Nr. 2022-49 mit Anpassungen der Ta-
rife bei Fehlalarmen von Brandmeldeanlagen oder Beschluss 
Nr. 2024-205 mit Anpassung der Gebühren im Marktwesen). 
Mit dem vorliegenden Entwurf GebVO soll eine neue, aktu-
alisierte Rechtsgrundlage geschaffen werden, damit die Ge-
meinde Bauma weiterhin rechtsgültig Gebühren erheben 
darf. Mit Inkrafttreten der GebVO und des durch den Ge-
meinderat auf Reglementsstufe zu erlassenden Gebührenta-
rifs werden die VOGG-Bauma sowie das Reglement über die 
Gebühren im Friedhof- und Bestattungswesen der Gemein-
de Bauma aufgehoben; für widersprechende Bestimmungen 
und Beschlüsse gelten die allgemeinen Kollisionsregeln, wo-
nach der spätere Erlass den früheren («lex posterior derogat 
legi priori») und der höherrangige Erlass den niederrangigen 
verdrängt («lex superior derogat legi  inferiori»).

Aufbau und Inhalt der neuen Gebührenverordnung
Die Gemeinden können den Kreis der Abgabepflichtigen, den 
Gegenstand der Abgabe und die Bemessungsgrundlage 
selbst festsetzen. Das Kostendeckungsprinzip setzt den obe-
ren Rahmen für die Gebührenbemessung. Gewinne dürfen 
die Gemeinden durch das Erheben von Gebühren nicht er-
wirtschaften. Ausserdem muss bei der Bemessung der Ge-
bühren das Äquivalenzprinzip beachtet werden. Das Äqui-
valenzprinzip konkretisiert das Verhältnismässigkeitsprinzip 
und das Willkürverbot (Art. 5 Abs. 2 sowie Art. 8 und Art. 9 
Bundesverfassung) für den Bereich der Kausalabgaben. Es 
bestimmt, dass eine Gebühr nicht in einem offensichtlichen 
Missverhältnis zum objektiven Wert der Leistung stehen darf 
und sich in vernünftigen Grenzen halten muss.

Diese Grundlagen werden neu in der vorliegend zu beschlies-
senden GebVO festgesetzt. Die GebVO ist in zwei Teile ge-
gliedert, einen allgemeinen und einen speziellen Teil. Im all-
gemeinen Teil (Art. 6 Entwurf GebVO) findet sich auch die 
Delegation an den Gemeinderat, die einzelnen Gebührenhö-
hen, basierend auf den Vorgaben in der Verordnung, im Ge-
bührentarif festzulegen; im speziellen Teil finden sich Be-
stimmungen für Gebühren der einzelnen Verwaltungsbereiche.

In der GebVO werden alle Gebührentatbestände so erfasst, 
wie sie heute gehandhabt werden, sich in übergeordneten 
Gebührenerlassen finden und sich als rechtmässig erwiesen 
haben. Mit äusserster Zurückhaltung wurden nur zwei neue 
Gebührentatbestände geschaffen, nämlich für Nachfor-
schungen bei Zahlungseingängen (Art. 32 Entwurf GebVO) 
und eine Kann-Bestimmung zur Erhebung von Parkiergebüh-
ren (Art. 48 Entwurf GebVO): Im ersten Fall sind die Gebüh-
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ren aber spätestens seit der flächendeckenden Einführung 
von QR-Einzahlungsscheinen ohne Weiteres vermeidbar, 
während gleichzeitig die für diese Nachforschungen von Drit-
ten in Rechnung gestellten Beträge in den vergangenen Jah-
ren stark gestiegen sind; im zweiten Fall will sich der Ge-
meinderat die Handlungsfreiheit für die Einführung von 
Parkiergebühren erhalten, auch wenn dies zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht geplant ist. Im Unterschied zur VOGG-Bau-
ma sieht der vorliegende Entwurf weiter vor, dass in den 
Gebührenansätzen die Mehrwertsteuer nicht inbegriffen ist 
(Art. 12 Entwurf GebVO), weshalb sich allfällige zukünftige 
Änderungen der Mehrwertsteuer auf die Höhe der Gebühren 
auswirken werden. Ansonsten bleiben die Bemessungs-
grundlagen und Gebührenhöhen grundsätzlich unverändert.

Gebührenhöhe, Vergleich mit anderen Gemeinden 
und zukünftige Überprüfung
Ein Quervergleich mit anderen Gemeinden – namentlich den 
Gemeinden Pfäffikon, Uster und Wetzikon – sowie die sum-
marische Überprüfung der Gebühreneinnahmen hat ergeben, 
dass in keinem Verwaltungszweig zu hohe Gebühren erho-
ben werden, also die durchschnittlichen Kosten für die ge-
samte Tätigkeit eines Verwaltungszweiges mit Gebührenein-
nahmen überschritten werden. Der Gemeinderat wird in den 
nächsten Jahren aber die Gebühren in einzelnen Verwal-
tungszweigen periodisch überprüfen und gegebenenfalls den 
tatsächlichen Kosten der jeweiligen Verwaltungszweige an-
passen.

Die Gesamtschau aller in der Gemeinde Bauma vereinnahm-
ten Gebühren hat aber gezeigt, dass insbesondere bei den 
Benutzungsgebühren für gemeindeeigene Einrichtungen 
(z. B. Tannensaal, Sportanlagen, Mehrzwecksaal etc.) eine 
stärkere Schematisierung und Pauschalierung der Gebüh-
renberechnung angezeigt ist, was zu mehr Rechtsgleichheit 
und mittelfristig grösserer Effizienz bei der Rechnungsstel-
lung führen sollte. Bei der Ausarbeitung des Gebührentarifs 
und der operativen Umsetzung wird der Gemeinderat darauf 
achten, dass diese Schematisierung und Pauschalierung 
nicht zu einer signifikanten Veränderung der insgesamt ver-
einnahmten Gebühren führen wird.

Auswirkungen für Bevölkerung und ortsansässige Vereine
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass mit dem 
Erlass der GebVO der Gebührenrahmen für Leistungen der 
Verwaltung und damit die Gebührenhöhe für die Leistungs-
empfängerinnen und Leistungsempfänger grundsätzlich un-
verändert bleibt. Der Gemeinderat hat aber gegenüber der 
heutigen Regelung an verschiedenen Stellen insbesondere 
die Möglichkeit von Ermässigungen für ortsansässige Verei-
ne oder Einwohner und Einwohnerinnen von Bauma vorge-
sehen.

Abschied der Rechnungsprüfungskommission
Die Rechnungsprüfungskommission hat den Entwurf der Ge-
bührenverordnung und die Anträge des Gemeinderates ge-
prüft und empfiehlt der Gemeindeversammlung Zustimmung 
zu den Anträgen des Gemeinderates.

Antrag des Gemeinderates
1. Die Verordnung über die Gebühren der Gemeinde Bauma 

(GebVO) wird genehmigt. Die Inkraftsetzung erfolgt 
durch den Gemeinderat.

2. Der Gemeinderat wird ermächtigt, Änderungen an der 
vorliegenden Verordnung vorzunehmen, die sich als 
Folge von Rekursentscheiden als notwendig erweisen.

Bestehende Spezialregelungen und Bedarf 
für eine einheitliche GebVO
Für die Gebühren der Wasserversorgung (Verordnung über 
die Wasserversorgung (WAVE) der Gemeinde Bauma vom 
25. März 2024) und im Entsorgungswesen (Abfallverordnung 
der Politischen Gemeinde Bauma vom 15. März 2021 und 
Siedlungsentwässerungsverordnung (SEVO) der Gemeinde 
Bauma vom 8. September 2025) haben die Stimmberechtig-
ten schon genügende gesetzliche Grundlagen geschaffen. 
Diese bleiben unverändert in Kraft. Teilweise bestehen auch 
gesetzliche Grundlagen im übergeordneten Recht, auf die 
weiterhin abgestützt werden kann.

Die übrigen Gebühren werden bis heute grundsätzlich basie-
rend auf der oben erwähnten VOGG-Bauma bzw. im Fried-
hof- und Bestattungswesen gestützt auf das Reglement über 
die Gebühren im Friedhof- und Bestattungswesen der Ge-
meinde Bauma vom 25. September 2024 und im Marktwe-
sen gestützt auf das Marktreglement vom 27. Januar 2016  
erhoben; vereinzelt hat der Gemeinderat die Gebührenerhe-
bung in Beschlüssen konkretisiert (z. B. Beschluss Nr. 2020-
44 vom 18. März 2020 mit teilweiser Befreiung von Bezü-
gern und Bezügerinnen von Ergänzungsleistungen und der 
Sozialhilfe, Beschluss Nr. 2022-49 mit Anpassungen der Ta-
rife bei Fehlalarmen von Brandmeldeanlagen oder Beschluss 
Nr. 2024-205 mit Anpassung der Gebühren im Marktwesen). 
Mit dem vorliegenden Entwurf GebVO soll eine neue, aktu-
alisierte Rechtsgrundlage geschaffen werden, damit die Ge-
meinde Bauma weiterhin rechtsgültig Gebühren erheben 
darf. Mit Inkrafttreten der GebVO und des durch den Ge-
meinderat auf Reglementsstufe zu erlassenden Gebührenta-
rifs werden die VOGG-Bauma sowie das Reglement über die 
Gebühren im Friedhof- und Bestattungswesen der Gemein-
de Bauma aufgehoben; für widersprechende Bestimmungen 
und Beschlüsse gelten die allgemeinen Kollisionsregeln, wo-
nach der spätere Erlass den früheren («lex posterior derogat 
legi priori») und der höherrangige Erlass den niederrangigen 
verdrängt («lex superior derogat legi  inferiori»).

Aufbau und Inhalt der neuen Gebührenverordnung
Die Gemeinden können den Kreis der Abgabepflichtigen, den 
Gegenstand der Abgabe und die Bemessungsgrundlage 
selbst festsetzen. Das Kostendeckungsprinzip setzt den obe-
ren Rahmen für die Gebührenbemessung. Gewinne dürfen 
die Gemeinden durch das Erheben von Gebühren nicht er-
wirtschaften. Ausserdem muss bei der Bemessung der Ge-
bühren das Äquivalenzprinzip beachtet werden. Das Äqui-
valenzprinzip konkretisiert das Verhältnismässigkeitsprinzip 
und das Willkürverbot (Art. 5 Abs. 2 sowie Art. 8 und Art. 9 
Bundesverfassung) für den Bereich der Kausalabgaben. Es 
bestimmt, dass eine Gebühr nicht in einem offensichtlichen 
Missverhältnis zum objektiven Wert der Leistung stehen darf 
und sich in vernünftigen Grenzen halten muss.

Diese Grundlagen werden neu in der vorliegend zu beschlies-
senden GebVO festgesetzt. Die GebVO ist in zwei Teile ge-
gliedert, einen allgemeinen und einen speziellen Teil. Im all-
gemeinen Teil (Art. 6 Entwurf GebVO) findet sich auch die 
Delegation an den Gemeinderat, die einzelnen Gebührenhö-
hen, basierend auf den Vorgaben in der Verordnung, im Ge-
bührentarif festzulegen; im speziellen Teil finden sich Be-
stimmungen für Gebühren der einzelnen Verwaltungsbereiche.

In der GebVO werden alle Gebührentatbestände so erfasst, 
wie sie heute gehandhabt werden, sich in übergeordneten 
Gebührenerlassen finden und sich als rechtmässig erwiesen 
haben. Mit äusserster Zurückhaltung wurden nur zwei neue 
Gebührentatbestände geschaffen, nämlich für Nachfor-
schungen bei Zahlungseingängen (Art. 32 Entwurf GebVO) 
und eine Kann-Bestimmung zur Erhebung von Parkiergebüh-
ren (Art. 48 Entwurf GebVO): Im ersten Fall sind die Gebüh-
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Claudia
   Caprez

DIRÄKT ZU DIR HEI!
baumerziitig.ch

Meine Wahlempfehlung:

Paul Scherer
in den Gemeiderat
� Toni Maucher

Wir, Einwohnerinnen und Einwohner von Bauma und Sternen-
berg, unterstützen zur Wiederwahl in den Gemeinderat
 

Karin Götz (bisher)

Ernst Oertle | Hansjürg Germann | Ursula Dobler  | Ingrid Gloor

Gabi Berli | Urs Berli | Eva Furrer | Simone Batschelet 

Ellen Schaad | Elsbeth Fernandes | Angel Fernandes 

Angelika Plüss | Markus Plüss | Karin Reutemann 

Christine Heusser | Walter Ledermann | Luzia Brühlisauer Ledermann 

Enzo Marti | Eric Thröler | Gabi Fries  | Rudolf Bertels | Judith Bertels

Gabi Färber | Lars Oertle | Ellen Heinrich | Arthur Zingg

Esther Zingg | Karl Zopfi | Tobias Fink | Therese Schmid 

Susanna Rüegg | Margrit Rüegg | Berni Künzle | Monica Auer

Hans Fankhauser | Margrit Fankhauser | Bruno Bähler 

Elsbeth Furrer | Sylvia Beutler | Res Buchmann

– parteilos
– unabhängig
– offen
– kompetent 
– volksnah

Bei dir, HERR, suche ich Zuflucht, ich 
will nicht zuschanden werden auf 
ewig, in deiner Gerechtigkeit rette 
mich. Neige zu mir dein Ohr, eile, 
mich zu befreien, sei mir ein Fels der 
Zuflucht, eine feste Burg, mich zu 
retten. Denn mein Fels und meine 
Burg bist du, um deines Namens 
willen leite und führe mich. Zieh mich 
aus dem Netz, das sie mir heimlich 
legten, denn du bist meine Zuflucht. 
In deine Hand befehle ich meinen 
Geist, du hast mich erlöst, HERR, du 
treuer Gott.                        Psalm 31,2 - 6 

christliche-gemeinde-saland.ch
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#dasischbauma

Wann:

Sa. 28.02.26, 9.00 – 11.00 Uhr
Sa. 28.03.26, 9.00 – 11.00 Uhr

Sa. 25.04.26, 9.00 – 11.00 Uhr

Reparatur - Kafi
Wo:

Jugendkafi Werchstatt, 
Dorfstrasse 11, 8494 Bauma

Was:
Reparieren statt wegwerfen!
Es wird repariert, was repariert werden kann, dazu gibt es in 
gemütlicher Atmosphäre Kaffee, Tee und Gipfeli.
• Kleine Flickarbeiten an Kleidungsstücken (Änderungen nur

nach Absprache und gemäss Preisvereinbarung mit dem
Profi)

• Ausschliesslich Unterhalt bei Kaffeemaschine/Wasserkocher
• Spielzeug / Holzgegenstände
• Elektronische Geräte, bei welchen die Garantie abgelaufen

ist und die handlich zu tragen sind

www.werchstatt.ch

Kosten:
• Materialkosten für die Reparatur
• freiwilliger Unkostenbeitrag von 5.– pro Gegenstand zu 

Gunsten des Vereins Werchstatt (Miete und Betrieb des 
Jugendkafis)

• Verpflegung zu Werchstatt-Preisen

Bauausschreibung

Bauherrschaft
Christoph Gfeller, Uerschenstrasse 33,  
8493 Saland

Projektverfasser
Jampen Holzbau AG, Industriestrasse 3,  
8335 Hittnau

Grundeigentümer
Christoph und Corina Gfeller, Uerschenstrasse 33, 
8493 Saland

Bauvorhaben
Sanierung des Gebäudes und Umnutzung  
von Wohnraum zur Garage beim Gebäude Vers.-
Nr. 715 auf dem Grundstück Kat.-Nr. BA6328, 
Uerschenstrasse 33, 8493 Saland, (Lk; Landwirt­
schaftszone)

Planauflage
Die Pläne liegen 20 Tage ab Ausschreibedatum 
bei der Gemeindeverwaltung bzw. bei der Ab­
teilung Hochbau und Liegenschaften auf. Erfolgt 
die Ausschreibung in mehreren Publikationsorga­
nen, so gilt das Datum der letzten Ausschreibung.

Rekursrecht
Während der Planauflage können Baurechts­
entscheide schriftlich bei der Baubehörde ein­
gefordert werden. Wer das Begehren nicht innert 
dieser Frist stellt, hat das Rekursrecht verwirkt. 
Für die Zustellung baurechtlicher Entscheide kann 
eine Kanzleigebühr erhoben werden.

26. Februar 2026

Hochbau und Liegenschaften

K LEIN ABER FEIN 
Auch Inserate für kleine Budgets sind möglich. Wir beraten 
Sie gerne! inserate@baumerziitig.ch | 075 409 11 11

IM DORF DIHEI!
baumerziitig.ch

Geschwindigkeitskontrollen 
vom Januar und Februar 2026
Die Kantonspolizei Zürich hat mehrere Geschwindig-
keitskontrollen in der Gemeinde Bauma durchgeführt. 
Insgesamt gab es 155 Überschreitungen. Nachstehend die  
Resultate im Detail.
Messort Bauma, Gublenstrasse

Fahrtrichtung: Rapperswil / Wila
Datum / Zeit der Messung: 29.01.2026, 12.36 bis 15.01 Uhr
Signalisierte Höchstgeschwindigkeit: 50 km/h
Gemessene Höchstgeschwindigkeit: 67 km/h
Gemessene Fahrzeuge: 652
Anzahl Übertretungen: 24

Messort Bauma, Unterdorfstrasse

Fahrtrichtung: Wald /  Kollbrunn
Datum / Zeit der Messung: 04.02.2026, 10.39 bis 14.38 Uhr
Signalisierte Höchstgeschwindigkeit: 50 km/h
Gemessene Höchstgeschwindigkeit: 68 km/h
Gemessene Fahrzeuge: 1802
Anzahl Übertretungen: 131

� Bauma, 26.  Februar 2026
� Gemeinde Bauma | Abteilung Tiefbau und Werke

Medienmitteilung Abteilung Tiefbau und Werke

Sprechstunde der Schulpflegepräsidentin

Dienstag, 3. März 2026
19.00 – 20.30 Uhr
im Sitzungszimmer Altlandenberg
Altlandenbergstrasse 2, Bauma

Während der Sprechstunde stehe ich Eltern, 
Schülerinnen und Schülern wie auch weiteren 
interessierten Personen für individuelle Schul­
fragen, Anregungen etc. gerne zur Verfügung.
Interessenten sind gebeten, sich bis spätestens 
Montag, 2. März 2026 bei der Schulverwaltung 
unter Telefon 052 386 32 21 oder per Mail an 
schulverwaltung@schulebauma.ch anzumelden.

Die Schulpflege
Karin Inauen, Präsidentin



www.baumerziitig.ch
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Geburtstags- und Hochzeitsjubiläen

Einen hohen Geburtstag feiert:

2. März,
Frieda Giger, Sternenberg, 90 Jahre

Ein Hochzeitsjubiläum begehen:

26. März,
Kathi und Emilio Mühlemann,
Bauma, 50 Jahre

Wir gratulieren ganz herzlich
und wünschen den Jubilarinnen
und dem Jubilaren alles Gute.

26. Februar 2026

Der Gemeinderat

Man muss eine Aufgabe vor sich sehen
und nicht ein geruhsames Leben.

	 Leo Tolstoi

Traurig, aber dankbar nehmen wir Abschied  
von unserem lieben

	 Walter Pfenninger-Pörtig
	 30. April 1941 bis 18. Februar 2026

Ein erfülltes Leben hat einen friedlichen Abschluss gefunden.

	 Marianne Pfenninger
	 Thomas und Ingrid Pfenninger
	 Annette und Peter Däppen
	 Brigitte und Rolf Klingler Pfenninger
	 Beat und Monika Pfenninger
	 This Pfenninger und Caroline Schwarzenbach
	 Enkel, Urenkel, Verwandte und Freunde

Die Trauerfeier findet am Freitag, 27. Februar 2026 um 14 Uhr 
in der Reformierten Kirche Bauma statt. Besammlung um  
13.45 Uhr auf dem Friedhof Bauma.

Traueradresse: Marianne Pfenninger, Bad 2, 8494 Bauma

Bestattungsanzeige

Am 12. Februar 2026 ist in Zürich gestorben:

Ilgenmann, Jules,

geboren am 25. Mai 1966, von Glarus Süd GL, 
wohnhaft gewesen in Saland.

Die öffentliche Beisetzung findet statt am 
4. März 2026 um 14 Uhr auf dem Friedhof Bauma.

Das Bestattungsamt

Bestattungsanzeige

Am 18. Februar 2026 ist in Wetzikon ZH gestorben:

Pfenninger, Walter,

geboren am 30. April 1941, von Bauma, 
wohnhaft gewesen in Bauma.

Die öffentliche Beisetzung findet statt am  
27. Februar 2026 um 13.45 Uhr auf dem Friedhof 
Bauma mit öffentlicher Abdankungsfeier um 
14 Uhr in der ev.-ref. Kirche Bauma.

Das Bestattungsamt
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AAnnnnaahhmmee::  FFrreeiittaagg,,  1133..  MMäärrzz  22002266 
 von 13.00-16.00 Uhr  
  
VVeerrkkaauuff::  SSaammssttaagg,,  1144..  MMäärrzz  22002266 
 von 09.00-15.00 Uhr 
  
AAuusszzaahhlluunngg::  SSaammssttaagg,,  1144..  MMäärrzz  22002266 
 von 17.00-18.00 Uhr 
  
WWoo::  rreeff..  KKiirrcchhggeemmeeiinnddeehhaauuss  
  HHöörrnnlliissttrraassssee  BBaauummaa  
  
Kundennummern und Merkblatt zur Beschriftung  
bei L. Helbing: 079 124 94 61 / LHelbing@gmx.ch 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kinderkleiderbörse 
 

Besondere Öffnungszeiten März & April: 
	 Mo,	   2. März	 offen
	 Mo,	   9. bis Sa, 14. März	 Betriebsferien
	 Mo,	 30. März	 offen
	 Sa,	   4. April	 geschlossen
	 Mo,	 13. April	 offen

Coiffure Top
Dorfstrasse 46 | 8494 Bauma | 052 394 17 07

coiffuretopbauma@gmail.com

Entdecke, was zählt !
Acht starke Impulse im März und April 2026, 
die dein Leben  nachhaltig verändern können.

Alle Anlässe finden im  Zentrum Grosswis statt :
Altlandenbergstrasse 11, 8494 Bauma

QR-Code scannen  
für mehr Infos

 Agenda
Fitnesstreff Bauma: Männer-Rücken 
Schulhaus Altlandenberg, Bühne 
079 630 56 78 oder
marianne.heimgartner@bluewin.ch

Do, 26. Feb. 
18.15 bis 19.15 Uhr 

 
(mit Voranmeldung)

Grüngutabfuhr Fr, 27. Feb.
Reparatur-Kafi 
Jugendkafi Werchstatt 
Dorfstrasse 11, Bauma

Sa, 28. Feb. 
9 bis 11 Uhr

Chronikarchiv geöffnet 
Gemeindehaus Bauma

Sa, 28. Feb. 
9.30 bis 11.30 Uhr

Raclette-Festival der SVP Bauma 
Nef Holzwaren AG 
Im Holderbaum 1, Bauma

Sa, 28. Feb. 
18 Uhr 

(mit Voranmeldung)

Midnight 
Turnhalle des Sekundarschulhauses

Sa, 28. Feb. 
20.30 bis 23.30 Uhr

Echt frei! – vom Sklaven zum Sohn 
RegiChile

So, 1. März 
10 Uhr

Gasthof Sunnebad: Betriebsferien 
Mo, 2.  März bis So, 15. März – geschlossen
Coiffure Top: geöffnet Mo, 2. März
Gemeinnütziger Frauenverein:
Mittagstisch

Mo, 2. März

Mütter- und Väterberatung 
Reformiertes Kirchengemeindehaus 
Hörnlistrasse 7, Bauma 
Patricia Zgraggen | 043 258 47 70

Mo, 2. März 
9 bis 11 Uhr 

 
(mit Voranmeldung)

Tösstal Apotheke & Drogerie:
Hörteste und Ohrenspühlung 
Dorfstrasse 42, Bauma

Mo, 2. März 
14 bis 17.30 Uhr

Sprechstunde Gemeindepräsident 
Sitzungszimmer Espen, 1. OG

Mo, 2. März 
17.30 bis 18.30 Uhr

Informationsveranstaltung zu den 
Projekten der Wasserversorgung 
Gasthaus zur Tanne, Saal

Mo, 2. März 
19 Uhr 

(mit Voranmeldung)

Sprechstunde Schulpflegepräsidentin 
Sitzungszimmer Altlandenberg

Di, 3. März 
19 bis 20.30 Uhr

Kehrichtsammlung Mi, 4. März
1919 Kafi wieder geöffnet! 
RegiChile

Mi, 4. März 
9 bis 17 Uhr

Verein Werchstatt: Frauenabend 
Jugendkafi Werchstatt, Dorfstrasse 11

Do, 5. März 
ab 19 Uhr

Weitere Informationen zu den Anlässen finden Sie auf der Webseite der Gemeinde.
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.


